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Norm

ABGB §838a

WEG 2002 §2 Abs5

WEG 2002 §32 Abs1

1. ABGB § 838a heute

2. ABGB § 838a gültig ab 01.01.2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 58/2004

1. WEG 2002 § 2 heute

2. WEG 2002 § 2 gültig ab 01.10.2006 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 124/2006

3. WEG 2002 § 2 gültig von 01.07.2002 bis 30.09.2006

1. WEG 2002 § 32 heute

2. WEG 2002 § 32 gültig ab 01.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 222/2021

3. WEG 2002 § 32 gültig von 01.07.2002 bis 30.06.2022

Rechtssatz

Fordert die ? mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattete ? Eigentümergemeinschaft (§ 2 Abs 5 Satz 2 WEG 2002)

von den Wohnungseigentümern die von diesen anteilig zu tragenden Aufwendungen für die Liegenschaft

einschließlich der Beiträge zur Rücklage (§ 32 Abs 1 WEG) so liegen keine „Streitigkeiten zwischen den Teilhabern“ iSd §

838a ABGB vor. Solche Forderungen der Eigentümergemeinschaft sind daher im Streitverfahren geltend zu

machen.Fordert die ? mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattete ? Eigentümergemeinschaft (Paragraph 2, Absatz

5, Satz 2 WEG 2002) von den Wohnungseigentümern die von diesen anteilig zu tragenden Aufwendungen für die

Liegenschaft einschließlich der Beiträge zur Rücklage (Paragraph 32, Absatz eins, WEG) so liegen keine „Streitigkeiten

zwischen den Teilhabern“ iSd Paragraph 838 a, ABGB vor. Solche Forderungen der Eigentümergemeinschaft sind daher

im Streitverfahren geltend zu machen.
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